
Vereinbarung nach I 94 H8bPersVG über die Einführung

des ADV-Verfahrena Geodäti8che Berechnungen

der

-
Senatsaat fÜr den Verwal tun~sd1enst

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft

HamburgBezirk

dem Deutschen Beamtenbund- Landesbund Hamburg -,

dem Deutschen Gewerkschaftsbund
-Landesbez1rk Nordmark -
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wird fol;endes vereinbart
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.
Zwischen

Freien HamburgHansestadtund

vertreten durch den Senat

einerseits

1md

und Landesverband -,

Bettsanderer.,

.

.

2 '-



G~lt:una~h~r~lch

1. Gegenstand der VereinbarunQ ist ausschließlich die
EinfUhrunQ des ADV-Verfahrens Geodätische Berechnun-
Gen (als MaBnahme GeaäB §§ 86, Absatz 1, Ziffer 5
und 8~, Absatz 1, Ziffer 1 HmbPersVG) - für das
Bildschirmarbeitsplätze einGerichtet werden.

f 1

Betroffener Personenkreis. für den 1m Rahmen des
ADV-Verfahrens Geodätische Berechnunoen Bildschirm-
arbeitsplätze e1noer1chtet werden können, sind Be-
schäft~ote in der Baubehörde sowie in den Kataster-
und Ve~essungsäatern der Bez~rksämter. sowe1 t sie
zur Erled1qung ihrer Aufgaben oeodät~sche Berechnun-
oen ausführen aUssen.

Im Rahmen des ADV-Verfahrens werden ausschließlich
Daten verarbeitet. die für geodätische Berechnungen
erforderlich sind. Dabei handelt es sich mit Ausnah-
me der Zuqriffssicherungsdaten nicht um mitarbeiter-
ber.oqene Daten.

Zum besseren inhaltlichen Verständnis des ADV-Ver-
fahrens Geodätische Berechnunoen wird in der Anlaoe
zu dieser Vereinbaruno das Verfahren, seinem derze1-
ti0en Entw1cklunosstand entsprechend, in seinen
GrundzUoen beschrieben. Die AnlaQe ist Grundlage der
Vereinbarung.

Die Verwaltunq wird die Spitzenorganisationen über
Anderunqen bzw. Erweiterungen des ADV-Verfahrens
Geodätische Berechnungen so rechtzeitig informieren.
daß ein Einfluß auf die Planung noch möql1ch 1st.
Nicht Geqenstand dieser Vereinbarunq sind insbeson-
dere das automatisierte Erfassen von Meßdaten (z.8.
elektronisches Feldbuch) sowie spätere Verbindunqen
zu den ADV-Verfahren L1eqenschaftsbuch und Lieqen-
schaftskarte.

Wenn mindestens einer der Partner der Vereinbarun;
erklärt. daß die Anderuno bZN. Erweiterun; den Ge-
oenstand dieser Vereinbarung Uberschrei tet. ist Uber
die Eroänzung der Vereinbarung zu verhandeln.

6u~~'t.8.~'t.una und Nu't.~una der A.rb@1't.~D1H.'t.~@2.

Die Verwaltung kann %ur DurchfUhrung des ADV-Verfah-
rens Geodätische Berechnungen B11dschirmarbeitsplät-
%e einrichten.

Die Art der Nutzun; wird dabei § 1 Nr. 2.2 des Ta-
rifvertra;es vom 21. Oktober 1981 Uber die Arbeits-
bed1nqun;en der an den in der Verwal tun; der Freien
und Hansestadt Hambur; e1n;er1chteten Bi1dschirmar-
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Im Ausnahmefall 1st eine Nutzunq nach § 1 Ir. 2.3
aögl1ch, über die der jewe111qe Personalrat zu 1n-
foraleren 1st. Eine Nutzung nach § 1 Nr. 2.4 1st
ausgeschlossen.

Als Ausstattung sind vorgesehen

-
-

Unter Mitbestimmung des Jeweiligen Personalrats ist
eine Erhöhung der Zahl der Bildschirmgeräte und
Drucker

- bei der Baubehörde um bis %u 2 Bildschirmqeräte

- bei den Be%irksämtern um bis %U jeweils 1 Bl1d-
schirmgerät und 1 Drucker

möglich.

Dle Festlequng der Aufstellungsorte, Gestaltunq so-
wie Umgebunq der Blldschirmarbeltsplät%e unterliegen
der Mitbest1mmung des jewe1l1gen Personalrates.

Protokollnotiz:

Die Druckerausstattung1st unter der Vorausset%unq vor-
gesehen, daß 1m Elnzelfall nachprüfbarer, dauerhafter
Bedarf a1 t Druckern nachgewlesen wird.

Dia.loaaest:alt:una

Dle Dlaloge aa Bildschirm sind benutzerorientiert zu
gestalten. Die Gestaltun9 soll flexibel für elne Fort-
entwicklung sein und Hilfsfunktionen für Abfraqen er-
aöglichen.

Die Dialoggestaltunq ist unter Beteiliqung von betrof-
fenen Personalräten und beratender M1twJrkunq von Be-
nutzern Yor%unehaen.

T@chni.9ch@ Einhinduna

Durch technische MaBnahmen ist zu gewlhrleisten, daß
das parallele Einsehen in Benut%erdialoge an einem an-
deren Benutzerbildschirm nicht möglich ist. Anfallende
Betriebsdaten - insbesondere auch mitarbeiterbezoqene -
einschließlich der Daten über die Inanspruchnahme von
Help-Funktionen dürfen nlcht zur lndiv~duellen tei-

§ 2

, 3

~f. ~~

~~
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be1tsplätz.e tät1.
sprechend der d1
HmbPersVG vom 28

oen Anqestellten (fUr Beaate ent-
esbezüglichen Vereinbarung nach § 94
. Juni 1982) entsprechen.

.

.

für die Baubehörde b~s zu 3 B~ldschirmQeräte und
2 Drucker

für die Bezirksämter aindestens je 2 bis zu je
3 Bildschirmgeräte und 2 Drucker.
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stunvskontrolle verwendet werden. Die Zulässivkeit der
Datenaufbereitunv zur Analyse von Fehlern und techni-
schen Unregelaäßivkei ~en sowie zur Verbesserunv des
technischen Syste.verhal tens bleibt unberUht.

A.rb@lt:~Dla~~gi~h@runa I ~inkomm@n~~i~h@runa

1. Die EinfUhrunv und Anwendunv des ADV-Verfahrens Geo-
dätische Berechnunven fUhrt nicht zur KUnd1vung oder
AnderungskUndiqunq von Arbei ~sverhll tnissen mit dem
Z1el der tar1flichen Herabstufun;.

.
~

2. Werden VersetzunQen oder UasetzunQen von Beschäftig-
ten erforderlich,. die nicht von diesen zu vertreten
sind, sind ihnen Gleichwertige Arbeitsplätze anzu-
bieten.

§ 4

E1n neuer Arbe1tsplatz 1~t Qle1chwert1o, wenn d1e
neue Tät1;ke1t der b1sher10en Besoldunqs;ruppe/Ver-
gUtungsgruppe und der Umfano der neuen Tät1gkeit der
bisher10en Arbeitszeit entspricht.

Bei Versetzungen oder UmsetzunQen sind alle Umstän-
de. die sich aus der Vor- und AusbildunQ. der
se1theriQen Beschäftiqung einschließlich zurücxge-
leqter Bewährunqszeiten und sonstiQen persönlichen
und sozialen Verhältnissen des Betroffenen ergeben.
anqemessen zu berUcksichtiQen. § 5 des Tar1fvertra-
qes über den RationalisierunQsschutz für Angestellte
qilt für alle Beschäftigten entsprechend.

4. Zeltarbe1tsverträqe dürfen nur aus Anlaß der E1nfUh-
rung des ADV-Verfahrens Geodätische Berechnungen ab-
geschlossen werden und nur, wenn bei Vertragsschluß
abzusehen ist. wann die dem Zeitanqestellten über-
traqene Aufqabe beendet sein wird: die Dauer der Be-
fr1stunq muß der bei VertraqsabschlUß erwarteten
Dauer der Aufqabenerlediqunq entsprechen.

Für Frauen, die dem Mutterschutz
verwiesen auf § 2 MuSchuG (Gestal
platzes), insbesondere auf Absatz 3
kurzen Unterbrechun;en der Arbeit),
(Beschäfti;un;sverbot r~ch ärztlich'em
auf die für Beamtinnen entsprechenden
der Mutterschutzverordnung. Auf Wunsch
en, die dem Mutterschutz un~erlie;en,
ke1t aa B1ldschiraarbeitsplatz befreit

6. Die Titigkeit der Mitarbeiter,
rechnungen durchfUhren, erhält
ge nicht durch die Nutzung des
8chirm und somit dadurch keine
veränderung.
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unterliegen. wird
un; des Arbei ts-

(Gelegenheit zu
und f 3 MuSchuG

Attest) bzw.
Vorschriften

sollen Frau-
von der Tätiq-

werden.

die Qeodätische Be-
inhaltlich ihr Geprä-
Arbe1tsm1ttels B1ld-
neqative Qua11täts-
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7. Die M1tbestimmunosrechte des jeweiligen Personalra-
te. in personellen Anoeleqenheiten bleiben unbe-
rUhrt.

Die Verwal tun; erklärt hierzu, daß nach allen ihr zu-
;In;lichen Quellen die Täti;keit an 8ildschirageräten
nicht gesundhei ts;eflhrdend ist.

S~hlußb~gt:1mmuna~nf

Den Spitzenorganisationen und Personalräten 1st Gele-
genheit zu geben, an den 8enutzerschulungen und -ein-
weisungen te1lzunehaen, die für die in den jewe1l1qen
Dienststellen Beschaft1gten durchgeführt werden.

Bei der 8enutzerschulung und -e1nwe1sunq 1st den Be-
langen alterer Mitarbe1ter besonders Rechnung zu tra-
gen. Sollten Mitarbeiter bei der erstaal1gen EinfUhrung
des Verfahrens, nachdea sie an dieser Benutzerschulunq
und -einweisung te1lqeno..en haben, die Anforderungen,
die sich aus dem nauen B1ldsch1rmverfahren erqeben,
nicht erfüllen können, 80 haben sie dieses nicht zu
vertreten.

Treten bei den Partnern dieser Vereinbarung Zweifel
über die Einhaltung des Vereinbarunqsqegenstandes, ins-
besondere bezUqlich der Inhalte des Verfahrens Geodäti-
sche Berechnunqen, der tatsichlichen Betr1ebsabllufe
und der vorqesehenen Informationen auf, sind diese un-
verzüql1ch auszurluaen. Ia Bedarfsfalle 1st h1er%u den
Sp1tzenorqan1sat1onen Einsicht in die Verfahrensdoku-
mentation für das fre1qeqebene ADV-Verfahren Geodäti-
sche Berechnungen zu qewähren; von der Verwaltunq sind
auch entsprechende Unterlagen (z.B. vorhandene Be-
triebsprotokolle) 1a Rahmen der rechtlichen Zulässiq-
kelt vorzuleqen. D1e Spitzenorganisationen können %ur
Wahrnehmung ihrer sich aus dieser Vereinbarung ergeben-
den Rechte Sachverständiqe hinzuziehen.

FUr Beschäft1qte in der Datenerfassunq, die für das au-
toma tisierte Arbeitsverfahren Geodätische Berechnunqen
Daten erfassen, q11t § 4 Nrn. 1 - 4 und 7 entsprechend.
Die Sch"eiqepflicht nach § 9 HmbPersVG qi1t für Sach-
verständ1qe entsprechend.

Diese Vereinbarun9 tritt a1 t sofortiger Wirkun9 in
Kraft. Sie kann mit einer Frist von sech. Monaten zum
Ende eines Jahres - erst8als zum ~1.Dezember 1987- gekUnd1~
werden. Bei KUndiqun; wirkt diese Vereinbarung bis zum
Abschluß einer neuen Vereinbarunq nach.

NV'.~~
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Prot:okollnot:i~

Zweifel über d1e E1nhaltunq des VereinbarunqsqeQen-
standes sollen 1n e1nem vereinfachten Verfahren
(t.B. fernmündliche RUcksprache) aus;eräumt werden.
Re1cht dieses Verfahren 18 E1nzelfall nicht aus,
treten die Partner d1eser Vere1nbarunq zusammen.

D1e Partner der Vereinbarung s1nd sich darüber ei-
n1Q, daß d1e Sp1tzenor;an1sat1onen Sachverständige
1m Rahmen der eiqenen Organ1sation in Anspruch neh-
men oder zu 1hrer all;emeinen Beratunq hinzuziehen
können. FUr diese Bete1liqunq von Sachverständigen
wird keine besondere Kostenreqelunq getroffen.

Sofern 18 Einzelfall Zweifel über die Einhaltunq des
Vere1nbarungsqeoenstandes weder 18 vereinfachten
Verfahren noch 18 Rahaen der Erörteruno der Partner
dieser Vereinbaruno unter H1nzu%1ehuno des jeweils
vorhandenen Sachverstandes ausgeräu8t werden können,
können auf Wunsch mindestens einer Sp1t%enoroanisa-
t1on externe Sachverständ10e zur Klärung bestimmter
Untersuchungspunkte h1n%uoezogen werden. Ober die
Bezahlung der angemessenen Kosten dieser Beauftra-
oung werden sich die Partner der Vereinbarung auf
der Basis der nach § 46 HmbPersVG geltenden Grund-
sät%e verständ10en.

In diesem Zusammenhang erklärt die VerwaltunQ, daß
für eine OberQanQszeit die MöQlichkeit aufrechter-
halten wird, Qeodätische BerechnunQen auch i8 bishe-
riQen Stapelverfahren parallel zum neuen Verfahren
durchzuführen. Während dieser OberQanQszeit wird sle
sich bemühen, BeschäftiQte, die die Anforderungen.
die slch aus dem neuen ADV-Verfahren erQeben, aus
von ihnen nicht zu vertretenden Gründen nicht erfül-
len können. vorrangiQ bel der Erledigunq von ver-
bleibenden AufQaben 1m blsherlQen Stapelverfahren
einzusetzen.

Hamburg, den 2.Jul11986

'eie und Hansestadt Hamburg
Senatsamt fUr den Ver-
wal tungsdienat -

Freie

,jc~i~~;=~~:~:~~~~~ ~---

(Hackmann)
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Deu'tsche
- Bezirk

Angestellten-Gewerkschaft
Hamburg und Landesverband

Beamtenbund
md Hamburg .

Deutscher

Lande.-
Deutscher Gewerkschaftsbund
- Landesbez1rk Nordmark -



Aufgabenbeschreibung

Bei den Kataster- und Vermessungsamtern der Bezirke und

bei Xmtern der BaubehCrde fallen im Rahmen ihrer Aufgaben-

erledigunc regelmiSig vermessungstechnische Berechnungen

an. Seit 1958 werden zu deren Bearbeitung zentral aber

das Vermessungsamt ADV-Anwendungsprogramme tar "Geodltische

Berechnungen" eingesetzt.

1.

Gelenstand der Berechnungen sind vor allem:

Ermittlung von Koordinaten rar Vermessungs. Grenz- und

Gebludepunkte usw.,vor allem im Hinblick auf cSen Ausbau

des KoorcSinatenkatasters. Hierzu gehören:

. Polysonzugberechnungen und polare Berechnungen

. Kleinpunktberechnungen

. Bogenberechnungen

. Schnittpunktberechnungen

. Triangulationsberech~ungen

. Koordinatentrans~ormationen

Ermittlung von Absteckma8en. 9m Punkte vor Ort anzuzeigen

und zu kennzeichnen. Hierzu gehören:

. Anrechnungen

. Absteckungselemente von Klotoidenpunkten

. Richtungswinkel und EntfernunG

. freie Stat1onierung

Fllchenberechnungen einschließlich Vorverarbettung zur

Kartierung. Hierzu gehören:

. Fllchenberechnung mit Kartierung

. GeblucSeecken mit Kartierung

. Erstellen von Zeichendateien

-

-

Daneben bestehen noch Programme zur Verwaltung und Benutzung

der Punktdatei. Die Punktdatei enthalt neben den Punktkenn-
.

zeichen und Lagekoordinaten alle notwendigen An~aben zur

nlheren Besehreibung der numerierten Punkte des Liegensehafts-

katasters, beispielsweise: Entstehung des Punktes. Aktualitlt
.11.. .~14~~-
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Organisation

Die Anwenduncsprocramme sind "tür die Dialocverarbeitunc

vorbereitet. Die AustUhrunc der Procramme ertolct zur
Zeit Qberwiecend im Stapelbetrieb. Die Datene1naabe und

das Starten der Prosramme werden 1m Dialoc von den Bild-

achirmarbe1tsplltzen 1m Geltuncsbereich der Vereinbarung

durchcetUhrt.

2.

Die berechneten Koordinaten wer4en gespeichert un4 stehen

rar Folgeberechnungenzur Vertagung. Die Aktualitlt der

Ausgangsdaten ist durch den direkten Zugriff auf die
Punkt4atei cewlhrleistet. Im Rahmen des Verfahrens werden

keine personenbezogenen Daten gespeichert oder verarbeitet.

Der Datenflu8 ist aus der beigefUgten Graphik zu ersehen.

Die 4ort angegebenen Dateien enthalten bis auf die Punkt-

datei Daten, die nur vorübergehend ~espeichert werden.

3. Benutzung
De~ Anwende~ gibt die Ausgangsdaten rUr die Berechnung

(Programnnummern, Meßwerte, Koordinaten etc.) Ober die

Tastatur des Bildschirmarbeitsplatzes ein. Die Daten werden

am Bildschirm angezeigt und können korrigiert werden. Die

Berechnung wird cestartet. das Ercebnis wird wahlweise aur

dem Bildschirm oder dem Drucker des Anwenders erhalten.

Ist d~s Berechnungsergebnis einwandrrei, kann der Anwender
die Speicherunc der neuberechneten Punkte in der Punktd&tei

beim Vermessungsamt veranlassen. Sind Korrekturen errorder-
lich, so kann aur die Aurtragsdaten &urUckgecrirren werden,

um die erforderlichen VerInderungen Am Bildschirm vorzu-
nehmen. Anschließend wird ein neuer Berechnungscang einGe-

leitet.

Bei der Bearbeitung 1st lewlhrleiatet. da! zu jeder Zeit
mit dem Befehl "Hilfeft eine Maske anGefordert werden kann,

die ~ie aeglichen Kommandos mit Erlluterungen enthAlt.

Au!erdem werden bei ~er Abforderunl von notwendigen Eingaben

~em Anwender die Wahlm~ll1chke1ten erllutert.
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Datenfluss beim Verfahren "Geodaetische Berechnungen"
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